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Das Rittergut Falkenberg war früher ein Lehn

der Familie von Hindenburg, dann ein solches der

Familie von der Groeben bis es im Jahre 1748 als

Allodium erklärt und anerkannt wurde. — Der Vater

des gegenwärtigen Besitzers, der Hauptmann a. D. von

Wissmann kaufte das Rittergut im Jahre 1821 von

den Erben der Familie von Wulffen. Nach dessen

im Jahre 1866 erfolgten Tode trat sein Sohn E. von

Wissmann in den Besitz des Rittergutes und er-

baute im Jahre 1870 das auf der Abbildung dargestellte

Wohnhaus.
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